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Anlage

Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

180.   Öffentliche Bekanntmachung gemäß BImSchG 
      h i e r :  Basell Polyolefine GmbH, Wesseling

Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a Bundes-
Immissionsschutzgesetz für die Firma 

Basell Polyolefine GmbH 
50389 Wesseling

Bezirksregierung Köln  
Az. 53-2025-0017589

Köln, den 14. März 2025

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das durch Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017  
(BGBl. I S. 626) geändert worden ist, i. V. m. Erlass des 
Minis-teriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen,  
Az. 61.11.06.06 vom 1. September 2021, wird Folgendes 
bekannt gegeben:

Die Firma Basell Polyolefine GmbH mit Sitz in Wesseling 
hat mit Schreiben vom 5. Februar 2025 gemäß § 15 Abs. 2a 
BImSchG in Verbindung mit § 3 Abs. 5b BImSchG eine 
störfallrelevante Änderung an dem Tanklager DE-Feld, 
welche Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem 
Betriebsgrundstück Brühler Straße 60, 50389 Wesseling 
(Gemarkung Wesseling, Flur 33, Flurstück 35 und 66), 
angezeigt. Das Tanklager DE-Feld ist genehmigungs- 
bedürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand sind folgende Änderungen:

- Durchführung verschiedener apparate- und sicher-
heitstechnische Maßnahmen an dem Schwimmdach 
und dem Ringraum eines Tanks zur Lagerung von 
flüssigen Kohlenwasserstoffen, sowie die Aufnahme 
von zwei neuen Lagerstoffen.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß 
§ 15 Abs. 2 BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten 
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrener- 
höhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass  
dies nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf 
daher keiner störfallrechtlichen Genehmigung nach 
§ 16a BImSchG.

Im Auftrag 
gez.  L a a b s

ABl. Reg. K 2025, S. 162

181.  Öffentliche Bekanntmachung gemäß BImSchG 
   h i e r :  LOHC Industrial Solutions NRW GmbH

Bezirksregierung Köln  
Gz. 53.0023/23/G8a-BSc_53-2023-0004886

Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 8  
BImSchG und § 21a der 9. BImSchV über die Erteilung 
der Genehmigung gemäß § 4 BImSchG vom 25. Februar 
2025 zur Errichtung und zum Betrieb der Anlage zur 
Herstellung von hydriertem Benzyltoluol der LOHC 
Industrial Solutions NRW GmbH auf dem Betriebsge-
lände der LOHC Industrial Solutions NRW GmbH, auf 
dem Werksgelände des CHEMPARK Dormagen, 41538 
Dormagen, Gemarkung Worringen, Flur 33, Flurstücke 
43, 44, 105 und 107.

Der Bescheid enthält Nebenbestimmungen zum Immis-
sionsschutz sowie sonstige Nebenbestimmungen.

Mit dem Ende der nachfolgend genannten Auslegung gilt 
der Bescheid gegenüber Dritten, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt.

Auslegung

Der Bescheid und seine Begründung liegen zwei Wochen 
vom

23. April 2025 bis einschließlich 6. Mai 2025

(außer samstags, sonntags und feiertags) an folgender 
Stelle zur Einsichtnahme aus: Bezirksregierung Köln, 
Zeughausstraße 2-8, 50667 Köln, Dezernat 53, Zimmer 
K1 in den Zeiten Montag bis Freitag: 09:00 Uhr bis 12:00 
Uhr, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und nach Terminvereinba-
rung möglich. 

Ansprechpartner*innen für die Terminvereinbarung sind:

- Frau Kristina Klaiber;  Telefon: 0221-147-2978
- Herr Philipp Roth;  Telefon: 0221-147-3170
- Herr Stefan Rygol;  Telefon: 0221-147-3494 
-  Herr Klaus Krummenauer;  Telefon: 0221-147-4266
- Genehmigungsverfahrensstelle;   

 verfahrensstelle@brk.nrw.de     

Der Genehmigungsbescheid wird auch auf der Internet-
seite der Bezirksregierung unter https://url.nrw/verfahren-
und-bekanntmachungen verfügbar gemacht.

Köln, den 18. März 2025

Im Auftrag 
gez.  S c h w i r z

ABl. Reg. K 2025, S. 162

182. KDN 
 Dachverband kommunaler IT- Dienstleister  
 18. Änderungssatzung in der Beschlussfassung vom 
 4. Dezember 2024
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§ 1 Verbandsmitglieder 

§ 2 Name, Sitz und Wirtschaftsjahr 
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§ 3 Aufgaben

§ 4 Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder 

§ 5 Leistungsverrechnung

§ 6 Wirtschaftsführung, Erledigung der Verwal 
 tungsgeschäfte 

§ 7 Organe, Ausschüsse, und Geschäftsführung 

§ 8 Verbandsversammlung 

§ 9 Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher

§ 10 Zuständigkeiten der Verbandsversammlung 

§ 11 Verbandsausschuss

§ 12 Zuständigkeiten des Verbandsausschusses 

§ 13 Sitzungen und Beschlüsse 

§ 14 Abstimmungen 

§ 15 Geschäftsleitung 

§ 16 Abgabe von Erklärungen 

§ 17 Personal 
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 gaben
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§ 23 Funktionsbezeichnungen 

§ 24 Inkrafttreten 

Präambel

Der Zweckverband strebt eine zukunftsorientierte Aus-
richtung und konsequente Optimierung kommunaler 
IT-Dienstleistungen an. Er verfolgt das Ziel, die Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit von IT-Dienstleistungen seiner 
Mitglieder zu verbessern und damit zur Steigerung der 
Effektivität und Effizienz der Leistungen aller Mitglieder 
beizutragen. Nach diesem Selbstverständnis öffnet sich 
der KDN-Dachverband für kommunale IT-Dienstleister, 
die sich unter Beachtung der nachfolgenden Prinzipien 
am Zweckverband beteiligen wollen: 

- Stärkung der Mitglieder und Respektierung ihrer Rolle 
als alleinige Ansprechpartner für ihre Kunden 

- Verpflichtung auf die Hauptziele: Wirtschaftlichkeit, 
arbeitsteilige Spezialisierung und Kompetenzbildung 

- Aufgabenerfüllung durch den Zweckverband, aktive 
Wahrnehmung der Rolle als Leistungsanbieter und 
Leistungsabnehmer

- Transparenz der Aufgabenerfüllung: Leistungsum-
fang, offene Preiskalkulation, transparente Leistungs-
verrechnung

- Achtung der Regeln eines fairen Miteinanders

- Verbindliche Leistungsvereinbarungen zur Aufgaben-
erfüllung

- Bereitschaft und Fähigkeit zur langfristigen vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit

§ 1 Verbandsmitglieder

- Bundesstadt Bonn

- Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Reckling-
hausen (GKD)

- Ennepe-Ruhr-Kreis

- ITK Rheinland (Zweckverband IT Kooperation 
Rheinland)

- ivl GmbH

- Zweckverband KAAW - Kommunale ADV-An-
wendergemeinschaft West 

- kdvz Rhein-Erft-Rur (Zweckverband Kommunale 
Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur)

- Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Nieder-
rhein (KRZN)

- krz Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravens-
berg/Lippe

- Landeswohlfahrtsverband Hessen

- Landschaftsverband Rheinland

- Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- regio iT GmbH

- Stadt Bielefeld

- Stadt Bochum

- Stadt Dortmund

- Stadt Duisburg

- Stadt Essen

- Stadt Gelsenkirchen

- Stadt Hagen 

- Stadt Herne

- Stadt Köln

- Stadt Mülheim an der Ruhr

- Stadt Münster

- Stadt Oberhausen

- Stadt Ratingen

- Stadt Remscheid

- Stadt Wuppertal 

- Südwestfalen-IT

bilden einen Zweckverband nach dem Gesetz über Kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) vom 1. Ok-
tober 1979 (GV NRW S. 621/SGV NRW 202) in der 
zurzeit geltenden Fassung und auf der Grundlage des 
Staatsvertrages zwischen dem Land Hessen und dem Land 
Nordrhein-Westfalen über Zweckverbände, öffentlich-recht- 
liche Vereinbarungen, kommunale Arbeitsgemein- 
schaften, Wasser- und Bodenverbände und Vereinbarungen 
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auf dem Gebiet des Wasserrechts vom 21. Januar/15. Fe-
bruar 1974.

§ 2 Name, Sitz und Wirtschaftsjahr 

1) Der Zweckverband führt den Namen
 „KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister“

2) Sitz des Zweckverbandes ist Köln.

3) Wirtschaftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr.

§ 3 Aufgaben

1) Der Zweckverband betreibt für seine Mitglieder Re-
chenanlagen, Daten- und Kommunikationsnetze so-
wie IT-Dienste. Er entwickelt einzelne Komponenten 
und IT-Dienste, führt sie ein und pflegt sie. Er berät 
bei der Auswahl von Hard- und Software sowie bei 
der Entwicklung, Einführung und Pflege einzelner 
Komponenten durch die Mitglieder. Er beschafft 
Hard- und Software und erbringt Schulungsleistungen 
und Dienstleistungen zur Einführung und zum Be-
trieb von Informations- und Kommunikationstechnik. 
Der Zweckverband nimmt die gemeinsame Interessen-
vertretung seiner Mitglieder gegenüber staatlichen und 
kommunalen Behörden und Einrichtungen, der Pri-
vatwirtschaft und Verbänden wahr. 

2) Der Zweckverband kann im Einklang mit den be-
triebsbezogenen Vorgaben der §§ 107 ff GO NRW 
Aufgaben für Dritte wahrnehmen, die ihrerseits  
Träger kommunaler und/oder staatlicher Aufgaben 
sind. Hierzu werden öffentlich-rechtliche Vereinba-
rungen geschlossen. 

3) Der Zweckverband ist berechtigt, sich an Gesell-
schaften des Privatrechts und Körperschaften des 
öffentlichen Rechts zu beteiligen oder diese (mit) zu 
begründen, wenn die Erfüllung der Verbandsaufga-
ben dadurch gefördert wird. Auf § 10 Abs. 2 g) dieser 
Satzung und die Anzeigeverpflichtung nach § 115 GO 
NRW wird verwiesen.

4) Zur Aufgabenerfüllung bedient sich der Zweckver-
band primär der Betriebsmittel seiner Mitglieder, 
seiner eigenen Betriebsmittel ansonsten privat- bzw. 
öffentlich-rechtlicher Dritter. Hierzu werden verbind-
liche, den Leistungsumfang konkretisierende Einzel-
vereinbarungen zwischen dem Zweckverband und 
dem leistungserbringenden Mitglied getroffen. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder 

1) Die einzelnen Mitglieder sind berechtigt, auch solche 
Leistungen des Zweckverbandes in Anspruch zu neh-
men, die über die Erfüllung der Aufgaben in § 3 Abs.1 
hinausgehen.

2) Ein Leistungsaustausch zwischen den Mitgliedern fin-
det im Rahmen der Aufgaben gem. § 3 nur über den 
Zweckverband statt. Der Zweckverband kann einen 
Leistungsaustausch zwischen Mitgliedern über ihn ab-
lehnen. Lehnt der Zweckverband dies gegenüber den 
Mitgliedern schriftlich ab, sind die Mitglieder berech-

tigt, den Leistungsaustausch unmittelbar und ohne 
Einschaltung des Zweckverbandes durchzuführen.

3) Über die Inanspruchnahme von Leistungen werden 
mit jedem Mitglied verbindliche, den Leistungsumfang 
konkretisierende Einzelvereinbarungen zwischen dem 
Zweckverband und dem jeweiligen Mitglied getroffen. 

4) Für die in Anspruch genommenen Leistungen werden 
im Einzelfall Bindefristen vereinbart.

5) Die Mitglieder sind verpflichtet, eine Veränderung der 
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsstruktur 
hin zu einer privaten bzw. gemischt-wirtschaftlichen 
Trägerschaft dem KDN unverzüglich anzuzeigen.

§ 5 Leistungsverrechnung 

1) Alle Kosten, die bei der Erstellung von Leistungen di-
rekt oder indirekt anfallen, werden von den Verbands-
mitgliedern leistungsbezogen oder umlagefinanziert 
getragen. Sie sind durch eine betriebswirtschaftliche 
Kosten- und Leistungsrechnung auszuweisen.

2) Die Leistungen, die den einzelnen Verbandsmitglie-
dern direkt zugerechnet werden können, werden mit 
den Mitgliedern in Form von Verrechnungspreisen 
nach Inanspruchnahme abgerechnet. Grundlage hier-
für ist der vom Verbandsausschuss festgelegte Verrech-
nungssatz.

3) Soweit die Einnahmen des Zweckverbandes nach Ab-
satz 1 und 2 nicht zur Deckung seines Finanzbedarfs 
ausreichen, kann von den Mitgliedern eine Umlage er-
hoben werden.

4) Die Umlagen werden zu 60 Prozent über einen, bei 
den Verbandsmitgliedern zu gleichen Teilen erhobe-
nen, Sockelbetrag, die verbleibenden 40 Prozent von 
den Verbandsmitgliedern im Verhältnis ihrer Ein-
wohner getragen. Bei GmbHs sind dies die Einwoh-
nerzahlen der Trägerkommunen. Hierbei gilt die vom 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen bzw. des Hessischen Statistischen Landes-
amtes veröffentlichte aktuellste Einwohnerzahl, die 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschafts-
plans verfügbar ist. Die durch ein Mitglied versorg-
ten Kreisverwaltungen werden hierbei mit 25% der 
Summe der Einwohner aller kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden, die Landschaftsverbände sowie der 
Landeswohlfahrtsverband Hessen werden mit 10 % 
der Summe der Einwohner ihres Verbandsgebietes ge-
rechnet. Sofern im Einzelfall keine besonderen Rege-
lungen getroffen sind, leisten die Verbandsmitglieder 
zu Beginn eines jeden Kalendervierteljahres Voraus-
zahlungen auf die zu erwartenden anteiligen Kosten. 
Die endgültige Kostenbelastung erfolgt nach Ablauf 
des Rechnungsjahres.

5) Leistungen, die für die kommunalen Betriebe der Ver-
bandsmitglieder sowie für Dritte erbracht werden, 
sind diesen Einrichtungen vom Zweckverband unter 
den gleichen Grundsätzen nach Inanspruchnahme un-
mittelbar in Rechnung zu stellen.

6) Darüber hinaus kann der Zweckverband von seinen 
Mitgliedern eine Umlage erheben, soweit die nicht 
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gedeckten Aufwendungen der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen (Jahresverluste) unter Berücksichtigung 
der Regelungen in § 10 Abs. 6 EigVO vom Zweckver-
band auszugleichen sind.

§ 6 Wirtschaftsführung, Erledigung der Verwaltungs-  
 geschäfte 

1) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hält der Zweck-
verband das notwendige Personal und die erforderli-
chen Betriebsmittel vor.

2) Auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswe-
sen des Verbandes finden die Vorschriften über Wirt-
schaftsführung und Rechnungswesen der Eigenbe-
triebe (EigVO NRW) sinngemäß Anwendung. Das 
Stammkapital beträgt 90625,00 EUR. Es ist von den 
Verbandsmitgliedern zu gleichen Teilen aufzubringen.

3) Der Zweckverband kann sich gegen Kostenerstattung 
zur Durchführung des Kassen- und Rechnungswe-
sens, zur Aufgabenerledigung bei seiner Personalver-
waltung und bei Aufgaben im Rahmen von Projekten 
Bediensteten von Verbandsmitgliedern oder Dritter 
bedienen, wenn dies rationell und kostensparend ist.

§ 7 Organe und Ausschüsse 

1) Organe des Zweckverbandes sind

 - die Verbandsversammlung

 - die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 

 - der Verbandsausschuss

2) Der Zweckverband kann zur Aufgabenwahrnehmung 
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen gründen.

§ 8 Verbandsversammlung 

1) Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Ver-
treter der Verbandsmitglieder. Soweit Gemeinden oder 
Gemeindeverbände Verbandsmitglieder sind, wer-
den die vertretungsberechtigten Personen durch die 
Vertretungskörperschaft für deren Wahlzeit aus ihrer 
Mitte oder aus den Dienstkräften des Verbandsmitglie-
des bestellt. Für jedes Mitglied der Verbandsversamm-
lung sind für den Fall der Verhinderung zwei stellver-
tretungsberechtigte Personen zu wählen. Für den Fall 
der Verhinderung einer stellvertretungsberechtigten 
Person nimmt jeweils nur eine Person als stimmbe-
rechtigtes Mitglied an der Verbandsversammlung teil.

2) Jede stimmberechtigte Person in der Verbandsver-
sammlung hat eine Stimme.

3) entfällt 

4) Das Verfahren der Verbandsversammlung wird in ei-
ner Geschäftsordnung geregelt, die von der Verbands-
versammlung zu beschließen ist.

5) Die Verbandsversammlung wählt gem. § 16 Abs. 1 
GkG NRW die Verbandsvorsteherin oder den Ver-
bandsvorsteher und ihre oder seine Stellvertretung. 

6) Die Verbandsversammlung bildet je eigenbetriebs-
ähnlicher Einrichtung einen Betriebsausschuss. Sie 

entsendet für jedes Zweckverbandsmitglied, das die 
wahrgenommenen Aufgaben auf den Zweckverband 
KDN übertragen hat, auf dessen Vorschlag jeweils eine 
stimmberechtigte Vertreterin oder einen stimmberech-
tigten Vertreter in den jeweiligen Betriebsausschuss.

§ 9 Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher 

1) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe 
der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse 
der Verbandsversammlung die übrige Verwaltung des 
Zweckverbandes und vertritt den Zweckverband ge-
richtlich und außergerichtlich. 

2) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorste-
her führt die Beschlüsse aus und unterrichtet die Ver-
bandsversammlung und den Verbandsausschuss in 
allen wichtigen Angelegenheiten. Sie oder er ist gegen-
über jedem Verbandsmitglied in allen Angelegenheiten 
des Zweckverbandes auskunftspflichtig, soweit nicht 
Rechte oder Interessen anderer Verbandsmitglieder 
dem entgegenstehen. Die Verbandsvorsteherin oder 
der Verbandsvorsteher ist Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter der Dienstkräfte des Zweckver-
bandes; ihre Dienstvorgesetzte oder sein Dienstvorge-
setzter ist die Verbandsversammlung.

3) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
ist zuständig für die Ernennung, Anstellung, Beförde-
rung, Änderung des Anstellungsvertrages und Entlas-
sung der Mitglieder der Geschäftsleitung.

4) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
ist zuständig für die Anstellung, Beförderung und Ent-
lassung aller Bediensteten (Beamtinnen und Beamte 
sowie Beschäftigte).

5) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
ist zur Teilnahme an der Verbandsversammlung ver-
pflichtet.

6) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
trifft die Zielvereinbarungen für die Führung der lau-
fenden Geschäfte durch die Geschäftsleitung. Sie oder 
er stellt die Entwürfe der Wirtschaftspläne sowie die 
der Stellenpläne fest und legt der Verbandsversamm-
lung die Jahresabschlüsse, die Lageberichte und die 
Erfolgsübersichten vor.

7)  Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
legt die Geschäftsverteilung der Geschäftsführung im 
Rahmen einer Dienstanweisung fest.

§ 10 Zuständigkeiten der Verbandsversammlung 

1) Die Verbandsversammlung beschließt über alle An-
gelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer solchen 
Entscheidung bedürfen, soweit das Gesetz oder diese 
Satzung nicht etwas Anderes bestimmen.

2) Die Verbandsversammlung ist insbesondere zuständig 
für

 a) die Aufstellung allgemeiner Grundsätze, nach de-
nen der Zweckverband und die eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtungen geführt werden sollen
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 b) die Beschlussfassung der Wirtschaftspläne, die Fest-
setzung der Umlage. 

 c) die Vorschläge zur Benennung der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft für die Jahresabschlüsse

 d) die Feststellung der Jahresabschlüsse sowie die Ent-
lastung der Verbandsvorsteherin oder des Verbands-
vorstehers und der Betriebsausschüsse

 e) die Wahl und die Abberufung der Verbandsvorste-
herin oder des Verbandsvorstehers und der stellvertre-
tungsberechtigten Person

 f) die Wahl und die Abberufung einer Geschäftsleiterin 
oder eines Geschäftsleiters

 g) die Wahl und die Abberufung der Betriebsleiterin 
oder des Betriebsleiters einer eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung sowie ihrer oder seiner Stellvertretung.

 h) die Beauftragung eines Rechnungsprüfungsamtes 
nach § 18 Abs. 2 dieser Satzung

 i) den Beitritt neuer Verbandsmitglieder

 j) die Beteiligung des Zweckverbandes an anderen In-
stitutionen oder die Gründung privatrechtlicher Ge-
sellschaften und die Wahl der hierin zu entsendenden 
Vertreter

 k) die Wahl der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden 
des Betriebsausschusses und ihrer oder seiner Stellver-
tretung. Hierzu ist eine einfache Mehrheit erforder-
lich.

 l) die Änderung dieser Satzung und die Auflösung des 
Zweckverbandes.

§ 11 Verbandsausschuss 

1) Der Verbandsausschuss wird gebildet aus den von den 
Oberbürgermeisterinnen oder Oberbürgermeistern, 
Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern, Landrä-
tinnen oder Landräten, Verbandsvorsteherinnen oder 
Verbandsvorstehern, den Direktorinnen oder Direk-
toren der Landschaftsverbände, der Landesdirektorin 
oder dem Landesdirektor des Landeswohlfahrtsver-
bandes Hessen und den von den Aufsichtsräten be-
nannten Bediensteten. Jedes Mitglied entsendet eine 
stimmberechtigte Person und eine stellvertretend 
stimmberechtigte Person in den Verbandsausschuss. 

2) entfällt

3) Der Verbandsausschuss wählt aus seiner Mitte für die 
Dauer von zwei Jahren eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden und eine stellvertretungsberechtigte  
Person.  

§ 12 Zuständigkeiten des Verbandsausschusses 

1) Der Verbandsausschuss bereitet die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung vor und entscheidet in allen 
Angelegenheiten, die weder in die Zuständigkeit der 
Verbandsversammlung, noch in die Zuständigkeit der 
Betriebsausschüsse der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtungen, noch in die Zuständigkeit der Verbands-
vorsteherin oder des Verbandsvorstehers fallen.

2) Der Verbandsausschuss ist zuständig für:

 a) die Entwicklung und Verabschiedung einer gemein-
samen Geschäfts- und IT-Strategie für den Zweckver-
band

 b) die mittelfristige Arbeitsplanung (strategische Un-
ternehmensplanung)

 c) die konkrete Arbeitsplanung für Leistungen, die 
durch den Zweckverband erbracht werden 

 d) die Produkte, Verrechnungspreise und Bindefristen, 
die der Zweckverband in eigener Verantwortung er-
bringt

 e) die Festlegung einheitlicher Serviceangebote für 
Leistungen, die von den Mitgliedern für den Zweck-
verband erbracht werden bzw. von den Mitgliedern 
vom Zweckverband bezogen werden

 f) die Vergaben im Sinne eines Vergabeausschusses, so-
weit davon mehr als ein Mitglied betroffen ist

 g) die Einrichtung und Auflösung von Arbeitskreisen

 h) die Leistungen, zu deren Durchführung sich der 
Zweckverband den Bediensteten von Verbandsmit-
gliedern oder Dritten gegen Kostenerstattung bedient

 i) das Beschließen von Betrauungsakten, mit denen 
der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern im 
Einzelfall damit betraut wird, Kooperationsvereinba-
rungen mit Dritten nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 abzu-
schließen.

3) Entscheidungen zu § 12 Ziffer 2 werden vom Ver-
bandsausschuss mit 2/3 Mehrheit gefasst. Entschei-
dungen zu § 12 Ziff. 2 i) werden einstimmig gefasst.

4) Der Verbandsausschuss erhält im Rahmen der betrieb-
lichen Möglichkeiten die Informationen, die für die 
Beurteilung der Verhältnisse des Zweckverbandes von 
Bedeutung sind, insbesondere über:

 - grundsätzliche Fragen der Geschäftspolitik

 - die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes

 - Vorgänge, die für die Liquidität und den wirtschaftli-
chen Erfolg des Zweckverbandes von erheblicher Be-
deutung sein können.

§ 13 Sitzungen und Beschlüsse 

1) Verbandsversammlung und Verbandsausschuss treten 
bei Bedarf zusammen, die Verbandsversammlung je-
doch mindestens einmal und der Verbandsausschuss 
mindestens viermal im Jahr, ferner dann, wenn min-
destens 3 Mitglieder dies mit konkreten Tagesord-
nungspunkten verlangen.

2) Zu den Sitzungen der Verbandsversammlung lädt die 
oder der Vorsitzende oder im Verhinderungsfalle die 
oder der stellvertretende Vorsitzende unter Angabe 
der Tagesordnung und mit Erläuterungen unter Wah-
rung einer Frist von mindestens 14 Tagen schriftlich 
ein. In dringenden Fällen kann die Einladungsfrist bis 
auf drei Werktage verkürzt werden. 
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Zu den Sitzungen des Verbandsausschusses lädt der 
Vorsitzende oder im Verhinderungsfalle die oder der 
stellvertretende Vorsitzende unter Angabe der Tages-
ordnung und mit Erläuterungen unter Wahrung einer 
Frist von mindestens sieben Tagen schriftlich ein. In 
dringenden Fällen kann die Einladungsfrist bis auf drei 
Werktage verkürzt werden.

3) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung und 
des Verbandsausschusses ist ein Beschlussprotokoll zu 
fertigen, das von der oder dem amtierenden Vorsitzen-
den und der schriftführenden Person zu unterzeichnen 
ist. Die Niederschrift wird den jeweiligen Organmit-
gliedern und den Mitgliedern des Zweckverbandes zu-
geleitet.

4) Gegen einen in eigener Zuständigkeit gefassten Be-
schluss des Verbandsausschusses können innerhalb 
von 14 Tagen nach Zustellung der Niederschrift min-
destens ein Drittel der Zweckverbandsmitglieder mit 
Gründen versehene Einwendungen erheben. Bleibt 
der Verbandsausschuss bei seinem Beschluss, entschei-
det die Verbandsversammlung endgültig.

5) Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen Auf-
schub dulden, weil sonst erhebliche Nachteile oder 
Gefahren entstehen können, und eine unverzügliche 
Beschlussfassung der Verbandsversammlung bezie-
hungsweise des Verbandsausschusses nicht möglich 
ist, entscheidet die Verbandsvorsteherin oder der Ver-
bandsvorsteher zusammen mit einem Mitglied des 
jeweiligen Organs. Die Entscheidung ist dem zustän-
digen Organ in seiner nächsten Sitzung zur Genehmi-
gung vorzulegen. Es kann die Entscheidung aufheben, 
soweit nicht schon durch deren Ausführung Rechte 
Dritter entstanden sind.

§ 14 Abstimmungen 

1) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der von den Verbandsmitgliedern 
benannten vertretungsberechtigten Personen oder im 
Verhinderungsfall deren stellvertretungsberechtigten 
Personen anwesend sind. Ist eine Angelegenheit we-
gen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und 
wird die Verbandsversammlung zur Verhandlung 
über denselben Gegenstand einberufen, so ist sie ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden vertretungs-
berechtigten Personen beschlussfähig. Bei der zweiten 
Einladung muss auf diese Bestimmung ausdrücklich 
hingewiesen werden.

2) Beschlüsse zur Änderung der Aufgaben des Zweck-
verbandes (§3) werden einstimmig gefasst. 

3) Auf Beschlüsse und Wahlen der Verbandsversamm-
lung und des Verbandsausschusses findet § 50 GO 
NRW sinngemäß Anwendung. Beschlüsse über Sat-
zungsänderungen, die Aufnahme neuer Verbandsmit-
glieder und die Auflösung des Zweckverbandes bedür-
fen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
der Verbandsversammlung.

4) Für die Wahl der Vorsitzenden der Verbandsversamm-
lung sowie deren stellvertretungsberechtigten Perso-

nen gelten die Vorschriften der GO NRW über die 
Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
und deren stellvertretungsberechtigten Person ent-
sprechend.

§ 15 Geschäftsleitung

1) Der Zweckverband hat eine Geschäftsleitung, die aus 
einer oder mehreren Personen oder aus einer oder 
mehreren Personen und einer oder mehreren stellver-
tretenden Personen besteht.

2) Für die Mitglieder der Geschäftsleitung wird die Ge-
schäftsverteilung durch eine Dienstanweisung festge-
legt. Die Geschäftsleitung ist im Rahmen der Zielver-
einbarungen und Beschlüsse für eine wirtschaftliche 
und im Vergleich zu freien Marktanbietern wettbe-
werbsfähige Aufgabendurchführung verantwortlich. 
Sie ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes und der Ziel-
vereinbarungen zu unternehmerisch-flexiblen Ent-
scheidungen befugt.

3) Zu den Aufgaben der Geschäftsleitung gehören insbe-
sondere

 a) die Führung der laufenden Geschäfte für die Ver-
bandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher gemäß 
den Zielvorgaben der Organe des Zweckverbandes

 b) die Leitung und Organisation des inneren Dienstbe-
triebes

 c) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes und des Stel-
lenplanes

 d) die Erstellung von Quartalsberichten

 e) die Kostenrechnung und das Controlling

 f) die Erstellung des Jahresabschlusses, des Lagebe-
richtes und der Erfolgsübersicht.

 g) Vereinbarungen über die Inanspruchnahme von 
Produkten und Leistungen (§ 4 Abs. 3)

§ 16 Abgabe von Erklärungen 

1) Erklärungen, durch die der Zweckverband verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie werden von 
der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher 
und deren vertretungsberechtigten Person oder von 
der Verbandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher 
oder deren vertretungsberechtigten Person mit einem 
Mitglied der Verbandsversammlung oder einer von der 
Verbandsversammlung zu bestimmenden verbeamte-
ten oder angestellten Person unterzeichnet.

2) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht für Geschäfte der 
laufenden Verwaltung.

§ 17 Personal 

1) Der Zweckverband kann hauptamtlich tätige Bediens-
tete zur Erledigung seiner Aufgaben einstellen. Für die 
Bediensteten des Zweckverbandes finden hinsichtlich 
der Sozialleistungen die für die Stadt Köln geltenden 
Regelungen sinngemäß Anwendung. 
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2) Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkunden 
für die Mitglieder der Geschäftsleitung und die Beam-
tinnen oder Beamten sind von der Verbandsvorstehe-
rin oder dem Verbandsvorsteher und ihrer oder seiner 
Stellvertretung oder einem weiteren Mitglied der Ver-
bandsversammlung zu unterzeichnen. Für die übrigen 
Urkunden, die Anstellungsverträge und die sonstigen 
schriftlichen Erklärungen zur Regelung der Rechtsver-
hältnisse von Beschäftigten gilt § 16 der Satzung.

§ 18 Jahresabschlussprüfung und sonstige Prüfaufgaben 

1) Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt dem 
Zweckverband, der sich zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung eines Wirtschaftsprüfenden oder  
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedient. Die 
Verbandsversammlung schlägt den Wirtschaftsprüfen-
den bzw. die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor. 

2) Die Verbandsversammlung überträgt im Rahmen einer 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung dem Rechnungs-
prüfungsamt eines der Zweckverbandsmitglieder  
gegen Kostenerstattung folgende Aufgaben nach § 103 
GO NRW: 

 a) die dauernde Überwachung der Kasse sowie 
die Vornahme von Kassenprüfungen (§ 103 Abs. 1  
Ziff. 2, 5 GO) einschließlich Belegprüfung

 b) bei Automation im Bereich der Haushaltswirtschaft 
die Prüfung der Programme der Verbandsmitglieder 
vor ihrer Anwendung (§ 103 Abs. 1 Ziff. 6 GO). Die 
Prüfung der ADV-Programme kann mit befreiender 
Wirkung für alle Verbandsmitglieder und ihrer Ein-
richtungen erfolgen.

 c) die Prüfung von Vergaben (§ 103 Abs. 1 Ziff. 8 GO) 

 Der Prüfungsplan (Art, Umfang, Personaleinsatz) 
wird vom beauftragten Rechnungsprüfungsamt auf-
gestellt. Weitere Rechnungsprüfungsämter von Ver-
bandsmitgliedern können gegen Kostenerstattung zur 
Amtshilfe verpflichtet werden.

§ 19 Haftung

 Für Schäden, die den Verbandsmitgliedern oder Drit-
ten infolge fehlerhafter Aufgabenerfüllung durch Or-
gane oder Dienstkräfte des Zweckverbandes entstehen, 
ist dieser zum Schadensersatz nach den gesetzlichen 
Bestimmungen verpflichtet.

§ 20 Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 

1) Die Mitgliedschaft kann durch schriftliche Kündigung 
eines Verbandsmitgliedes gegenüber der Verbandsvor-
steherin oder dem Verbandsvorsteher mit einer Frist 
von zwei Jahren zum Ende eines Wirtschaftsjahres ge-
kündigt werden.

2) Dem ausscheidenden Verbandsmitglied werden auf 
Antrag seine Daten ausgehändigt. Hierdurch entste-
hende Kosten trägt das ausscheidende Mitglied.

3) Das ausscheidende Verbandsmitglied hat keinen An-
spruch aus dem Aktivvermögen des Zweckverbandes. 
Produkt- und projektbezogene Einzelvereinbarungen 

und Bindungsfristen des Verbandsmitgliedes mit dem 
Zweckverband bleiben vom Ausscheiden unberührt.

§ 21 Auseinandersetzung 

1) Bei Auflösung des Zweckverbandes haben die Ver-
bandsmitglieder eine Vereinbarung über die Verteilung 
des nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibenden 
Vermögens zu treffen. Entsprechendes gilt für einen 
etwaigen Fehlbetrag.

2) Kommt diese Vereinbarung nicht binnen einer Frist 
von sechs Monaten nach Auflösung des Zweckverban-
des zustande, schlichtet auf Antrag eines Verbandsmit-
gliedes die zuständige Aufsichtsbehörde des Zweck-
verbandes.

3) Im Falle der Auflösung des Zweckverbandes wird das 
Personal wieder in die Dienste des Verbandsmitglie-
des zurückgeführt, bei dem es bis zum Zeitpunkt der 
Übernahme in den KDN-Zweckverband beschäftigt 
war. Gleiches gilt für den Wegfall von Aufgaben und 
die damit verbundene Auflösung einer der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtungen.

4) Die übrigen Bediensteten werden anteilig auf die Ver-
bandsmitglieder verteilt, sofern eine betriebsbedingte 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses rechtlich 
nicht zulässig ist. Kommt eine Einigung über die Ver-
teilung nicht zustande, werden die Bediensteten in der 
Reihenfolge der jeweils höchsten Eingruppierung und 
bei gleicher Einstufung nach der Höhe des jeweiligen 
Jahreseinkommens gemäß dem d’Hondt’schen Sys-
tem von den Verbandsmitgliedern auf der Basis der 
Einwohnerzahlen (letzte Veröffentlichung des Statis-
tischen Bundesamtes) übernommen. Die bei Grün-
dung des Zweckverbandes übernommenen und noch 
nicht ausgeschiedenen Mitarbeiter werden dabei ange- 
rechnet. 

5) Die bei Auflösung des Zweckverbandes bestehenden 
Versorgungslasten einschließlich eventueller Aus-
gleichszahlungen an die Zusatzversorgungskasse sind 
entsprechend der Regelungen in den Abs. 1 und 2 zu 
verteilen.

§ 22 Bekanntmachungen 

 Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverban-
des erfolgen im Ministerialblatt des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Sofern es sich um Änderungen der 
Verbandssatzung handelt, wird die Veröffentlichung 
durch die Bezirksregierung Köln veranlasst, die 
Zweckverbandsmitglieder weisen zudem in der für 
ihre Bekanntmachungen vorgeschriebenen Form auf 
die Veröffentlichung hin.

 Sind öffentliche Bekanntmachungen in der nach Abs. 
1 festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sons-
tiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so wird 
die Öffentlichkeit durch Aushang am Sitz des Zweck-
verbandes unterrichtet.

§ 23 entfällt

§ 24 entfällt
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Bekanntmachung

Die vorstehende, von der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „KDN - Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister“ in ihrer Sitzung am 4. Dezember 2024 
beschlossene, 18. Änderung der Verbandssatzung wird 
hiermit gemäß § 20 Abs. 4 i.V.m. § 11 Abs. 1 des Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) 
in der derzeit geltenden Fassung (SGV NRW 202)  und 
Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Staatsvertrages zwischen dem 
Land Hessen und dem Land Nordrhein-Westfalen über 
Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, 
kommunale Arbeitsgemeinschaften, Wasser- und Boden-
verbände und Vereinbarungen auf dem Gebiete des Was-
serrechts vom 18. Juli 1974 öffentlich bekanntgemacht. 

Die Änderungen sind anzeigepflichtig gemäß § 20 Abs. 2 
GkG NRW.

Die vorstehende Änderung der Verbandssatzung tritt ge-
mäß § 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 Abs. 2 GkG NRW am Tage 
nach der Veröffentlichung in diesem Amtsblatt in Kraft.

Köln, den 14. März 2025

Bezirksregierung Köln  
Az. 31.1.5.1-KDN-0009662

Im Auftrag 
gez.  S c h l ü t t e r

ABl. Reg. K 2025, S. 162

E Sonstiges

183. Liquidation 
 h i e r :  Erster Dürener Rundfunkverein e. V.

Der Erste Dürener Rundfunkverein e. V. (VR 1258 AG 
Düren) ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 18. Dezember 2024 zum 31. Dezember 2024 aufge-
löst. Gläubiger werden gebeten ihre Ansprüche bei den 
Liquidatoren anzumelden. 

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2025, S. 169

184. Liquidation

 h i e r :  Bürgerinitiative gegen Ethylenoxid e. V.

 Durch den Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 23. Oktober 2024 wurde der Verein „Bürger- 
initiative gegen Ethylenoxid e. V.“ mit Sitz in Nieder- 
kassel (VR 3740, AG Siegburg) aufgelöst.  
Die Gläubiger des Vereins werden gebeten, sich bei dem 
Verein zu melden.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2025, S. 169

185. Liquidation 
 h i e r :  Der Verein Wohnen und Leben

Der Verein Wohnen und Leben e. V. (VR 7985 
Amtsgericht Köln) wurde mit Beschluss vom 24. Februar 
2025 aufgelöst.  
Gläubiger werden gebeten, bestehende Ansprüche bei den 
Liquidatoren anzumelden.

Die Liquidatoren

ABl. Reg. K 2025, S. 169
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Einzelpreis dieser Nummer 0,48 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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